
as DGUV Vorschriften- und Regel-
werk bietet Unternehmern und 
Versicherten die nötige Hand-

lungssicherheit, um gesunde und sichere 
Arbeitsplätze in den Betrieben und Ein-
richtungen gestalten zu können. 

Mit der Fusion des damaligen Bundesver-
bandes der Unfallkassen (BUK) und des 
damaligen Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG) 
zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) bestanden ab 2007 zu-
nächst die Mustervorschriften, Regeln, In-
formationen und Grundsätze im Bereich 
der Prävention von BUK und HVBG fort. 

Sofern Schriften zum gleichen Thema 
oder gar mit gleichem Titel existierten, 
führte dies in der Praxis zum Teil zu Ver-
unsicherungen und entsprechenden 
Nachfragen. Der Vorstand der DGUV be-
schloss deshalb im September 2009 neue 
Bezeichnungen für die Schriften des Vor-
schriften- und Regelwerks der DGUV. 
Zukünftig sollen die bisher verwende-
ten Kürzel wie BGV / GUV-V, BGR / GUV-R, 
BGI / GUV-I, BGG / GUV-G, GUV-SR, GUV-SI,
DA und ZH1 / zugunsten der übersichtli-
chen Bezeichnungen

• DGUV Vorschriften
• DGUV Regeln
• DGUV Informationen und
• DGUV Grundsätze

entfallen. Zudem erscheinen diese Schrif-
ten im neuen Corporate Design (CD) der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Das CD 
wird bereits seit geraumer Zeit für zwi-
schenzeitlich erstellte oder nachgedruckte 
Schriften verwandt und ist in der Arbeits-
welt inzwischen etabliert.

Ergänzend wurde die DGUV gebeten, ein 
einheitliches, kohärentes sowie inhaltlich 
geprägtes System der Nummerierung für 
alle Vorschriften, Regeln, Informationen 
und Grundsätze zu entwickeln. 

Hierfür waren zwei wichtige Meilensteine 
maßgebend:

• Die bisherigen Präventionsfach-
gremien des BUK und des HVBG 
wurden durch das neue System der 
Fachbereiche und Sachgebiete der 
DGUV abgelöst. Dies geschah ab Mai 
2011; die Fachbereiche stellten sich 
im DGUV Forum inzwischen in einer 
Reihe von Kurzberichten vor (2012).

• Im Leitlinienpapier zur Neuordnung 
des Vorschriften- und Regelwerks im 
Arbeitsschutz, das von Bund, Län-
dern und der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erarbeitet und im August 
2011 unterzeichnet wurde, mussten 
die Randbedingungen für ein über-
schaubares und abgestimmtes Vor-
schriften- und Regelwerk von Staat 
und gesetzlicher Unfallversicherung 
festgelegt werden. Das Vorschrif-
ten- und Regelwerk soll demzufolge 
in sich konsistent, für die Anwender 
leicht handhabbar und aus sich 
heraus verständlich und praktikabel 
sein.

An diese Meilensteine anschließend 
wurde von den Gremien das nachfolgend 
beschriebene System beschlossen.

Neue Nummerierungssystematik
Für die Nummerierung der DGUV Vor-
schriften genügt der übersichtliche Zah-
lenbereich von 1 bis 99. Für DGUV Regeln 
ist der Zahlenbereich von 100 aufwärts 
reserviert, für Informationen der Zahlen-
bereich ab 200 aufwärts und für Grund-
sätze ab 300 aufwärts.

Da die Anzahl der Regeln und Informati-
onen zurzeit jeweils deutlich größer als 
100 ist, benötigt man zusätzliche Ziff ern. 
Diese werden nach einem Bindestrich an-
gefügt, also

• DGUV Regeln: 100-xxx
• DGUV Informationen: 200-xxx
• DGUV Grundsätze: 300-xxx

Dabei kann xxx eine Zahl zwischen 001 
und 999 bedeuten. ▸

Die DGUV wird Ende 2013 ihr Vorschri� en- und Regelwerk neu aufstellen und dessen 
Übersichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit optimieren. 

Umstellung ab dem 4. Quartal 2013 

Neue Systematik im DGUV 
Vorschri� en- und Regelwerk 

Die Fachbereiche der DGUV sind für Die Fachbereiche der DGUV sind für Die Fachbereiche der DGUV
Überarbeitungen und Neuaufnah-
men von Schri� en in das DGUV Vor-
schri� en- und Regelwerk verantwort-
lich, sie gewährleisten Aktualität und 
fachliche Qualität. Die DGUV hat zu-
dem ein neues Nummerierungssys-
tem für Vorschriften, Regeln, Infor-
mationen und Grundsätze der DGUV 
entwickelt. Bereits an der Nummerie-
rung wird deutlich, um welche Art der 
Schri�  es sich handelt. 

D

„Das Vorschriften- und Regel-
werk soll in sich konsistent, für
die Anwender leicht handhabbar
und aus sich heraus verständ-
lich und praktikabel sein.“
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Tabelle 2: Neues Nummerierungssystem des DGUV Vorschri� en- und Regelwerks

Bezeichnung Nummer Bemerkungen

DGUV Vorschri� 1 bis x

DGUV Regel 100-001 bis 100-xxx Regeln, die keinem Fachbereich (FB) zugeordnet sind

101-001 bis 101-xxx Regeln, die dem FB 01 (Bauwesen) zugeordnet sind

... ...

115-001 bis 115-xxx Regeln, die dem FB 15 (Verwaltung) zugeordnet sind

DGUV Information 200-001 bis 200-xxx Informationen, die keinem FB zugeordnet sind

201-001 bis 201-xxx Informationen, die dem FB 01 zugeordnet sind

... ...

215-001 bis 215-xxx Informationen, die dem FB 15 zugeordnet sind

250-001 bis 250-xxx Informationen, die dem Ausschuss Arbeitsmedizin 
zugeordnet sind

DGUV Grundsatz 300-001 bis 300-xxx Grundsätze, die keinem FB zugeordnet sind

301-001 bis 301-xxx Grundsätze, die dem FB 01 zugeordnet sind

... ...

315-001 bis 315-xxx Grundsätze, die dem FB 15 zugeordnet sind

350-001 bis 350-xxx Grundsätze, die dem Ausschuss Arbeitsmedizin 
zugeordnet sind

Die notwendige inhaltliche Anknüp-
fung wird erreicht, indem die Regeln, 
Informationen und Grundsätze den Be-
zeichnungen der neuen Fachbereiche der 
DGUV zugeordnet werden. Dazu erhalten 
die im DGUV Grundsatz 401 in alphabe-
tischer Reihenfolge genannten Fachbe-
reiche Kennziffern von 01 bis 15 (siehe 
Tabelle 1). 

Diese Kennziff ern ersetzen in der Num-
mer der Regel, Information oder des 
Grundsatzes die zweite und dritte Ziff er. 
Damit ist erkennbar, welcher Branche 
(zum Beispiel Holz und Metall) oder wel-
chem Thema (zum Beispiel Erste Hilfe,
PSA) eine Regel, Information oder ein 
Grundsatz zugeordnet ist. Schriften, die 
übergreifenden Charakter haben und 
nicht eindeutig einem der Fachbereiche 
zugeordnet werden können, behalten als 
zweite und dritte Ziff ern die „00“.

Beispiele
• Die Regel „Wärmekraftwerke und 

Heizwerke“ (BGR / GUV-R 240) wird 
dem Fachbereich Energie, Textil, 
Elektro, Medienerzeugnisse (FB ETEM) 
zugeordnet. Die neue Nummer wird 
also die ersten drei Ziff ern 103- tragen. 
Die Ziff ern nach dem Bindestrich 
werden noch festgelegt.

• Die Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (BGR 500 bzw. GUV-R 500) 
gilt übergreifend und ist keinem 
speziellen Fachbereich zugeordnet. 
Die neue Nummer wird also die 
ersten drei Ziff ern 100-… enthalten.

• Die Information „Gesundheitsdienst“ 
(BGI / GUV-I 8682) ist dem Fachbereich 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pfl ege zugeordnet und wird die ersten 
drei Ziff ern 207-… tragen.

• Der Grundsatz 401 ist fachbereichs-
übergreifend, seine ersten drei Ziff ern 
lauten neu 300-…

Tabelle 1: Kennzi� ern für die DGUV Fachbereiche

Bezeichnung Fachbereich (FB) Kennzi� ern

Bauwesen 01

Bildungseinrichtungen 02

Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (ETEM) 03

Erste Hilfe 04

Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz 05

Gesundheit im Betrieb 06

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 07

Handel und Logistik 08

Holz und Metall 09

Nahrungsmittel 10

Organisation des Arbeitsschutzes 11

Persönliche Schutzausrüstungen 12

Rohsto� e und chemische Industrie 13

Verkehr und Landscha�  14

Verwaltung 15
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Das neue Nummerierungssystem bietet 
neben der ausreichenden Anzahl von 
verfügbaren Nummern auch die Möglich-
keit, Reihen von Schriften, zum Beispiel 
Messvorschriften für Gefahrstoff e (bisher 
BGI 505-0 bis 505-72), zusammenhängend 
einzusortieren. Wichtig: Die Anzahl der 
maximal möglichen Nummern gibt nicht 
die Anzahl der zu erwartenden DGUV Vor-
schriften, Regeln und Informationen und 
Grundsätze wieder. Das System lässt auch 
Erweiterungen für Schriften zum Beispiel 
des Ausschusses Arbeitsmedizin der ge-
setzlichen Unfallversicherung zu (Kenn-
ziff ern „50“). So können die Handlungs-
anleitungen zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (bisher BGI / GUV-I 505-1 bis 
504-46) unter der Nummer 250-xxx ein-
sortiert werden. Eine Übersicht über die 
Nummerierungssystematik befi ndet sich 
in Tabelle 2.

Mit der Umstellung auf das neue System 
wird eine Transferliste mit den alten und 
neuen Nummern bereitgestellt. Die bis-
herigen Nummern werden für eine Über-
gangszeit auf der Schrift kenntlich ge-
macht.

Überführung der Bestandsschri� en 
Um den Anwendern die Nutzung des 
DGUV Vorschriften- und Regelwerks zu er-
leichtern, wird der bisherige Bestand der 
Schriften voraussichtlich im 4. Quartal
2013 komplett in das neue Regelwerk 
übernommen. Dies geschieht allerdings 
unter den folgenden Randbedingungen:

• Schriften, die bereits unter den Bedin-
gungen des Leitlinienpapiers und des 
DGUV Grundsatzes 401 erstellt worden 
sind, werden ohne weitere Prüfung in 
das neue System übernommen.

• Alle anderen Schriften werden 
zunächst übernommen, müssen 
aber innerhalb bestimmter Fristen 
(drei Jahre bei Regeln, fünf Jahre 

bei Informationen und Grundsätzen) 
auf Übereinstimmung mit den 
Erstellungskriterien überprüft werden. 
Ist die Überprüfung innerhalb der 
Fristen nicht abgeschlossen, werden 
nicht überprüfte Schriften aus dem 
Regelwerk gestrichen.

Qualitätssicherung 
durch Fachbereiche
Alle neu erstellten Schriften müssen, 
sofern sie in das neue Regelwerk aufge-
nommen werden sollen, vom zuständigen 
Fachbereich mit dem zuständigen Sachge-
biet beschlossen worden sein. Von einzel-
nen Unfallversicherungsträgern erstellte 
Schriften benötigen also die Zustimmung 
des zuständigen Fachbereiches, um im 
DGUV Regelwerk erscheinen zu können. 

Damit nehmen die Fachbereiche der 
DGUV die wichtige Aufgabe wahr, das 
DGUV Vorschriften- und Regelwerk auf 
dem aktuellen Stand der Technik, der 
Arbeitsmedizin und der Rechtsetzung zu 
halten, unter Beachtung der Vorgaben des 
Leitlinienpapieres. Durch die Mitwirkung 
von Experten der Unfallversicherungs-
träger, betroff ener Kreise, Hersteller und 
Betreiber, Sozialpartner und staatlicher 
Vertreter sind die Fachbereiche hierzu gut 
aufgestellt. Die betrieblichen Anwender 
profi tieren letztlich von der Qualität des 
Regelwerkes, das sie in der Umsetzung 
gesetzlicher Anforderungen unterstützt.

Fazit
Voraussichtlich im 4. Quartal 2013 wird 
die DGUV ihr Vorschriften- und Regelwerk 
neu aufstellen. Die neuen übersichtlichen 
Bezeichnungen DGUV Vorschrift, DGUV 
Regel, DGUV Information und DGUV 
Grundsatz werden mit systematischen 
Nummern verknüpft, aus denen sich die 
Art der Schrift und der zugeordnete Fach-
bereich beziehungsweise „fachbereichs-
übergreifend“ ergeben. Die Fachbereiche 
der DGUV erhalten die Aufgabe, die aus 
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!
Die DGUV wird eine Transferliste bereit-
stellen. Informationen werden im Internet 
unter http://publikationen.dguv.de bereit-
stehen.
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dem Bestand übernommenen Schriften 
innerhalb bestimmter Fristen zu überprü-
fen. Sie sind auch verantwortlich für die 
Neuaufnahme von Schriften in das neue 
DGUV Vorschriften- und Regelwerk. ●

„Alle neu erstellten Schriften müssen, sofern sie in das neue Regelwerk aufgenommen werden 
sollen, vom zuständigen Fachbereich mit dem zuständigen Sachgebiet beschlossen worden sein.“
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